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VERANSTALTER:  Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband (adh) 
 
AUSRICHTER:  AHS Karlsruhe, Universität Karlsruhe (TH) 
   
AUSTRAGUNGSORT: Squashtreff 
 Bannwaldallee 38 
 76185 Kalsruhe 
 Tel.: 0721 / 8308483 
 
TERMIN:  23. – 25. November 2007 
 
MELDESCHLUSS:  15. November 2005 
 
STARTBERECHTIGUNG:  Es sind Sportler und Sportlerinnen aller Spielklassen herzlich will-

kommen! 
Die Startberechtigung nach der WO (§§ 7, 8) des adh muss beim Ein-
trag in die Meldelisten bei der Turnierleitung vorgelegt werden. (siehe 
Anhang) 
Bitte zur Anmeldung die Studierendenausweise und Überweisungs-
belege der Meldegelder mitbringen! Liegen keine Überweisungsbele-
ge vor muss das Meldegeld in voller Höhe in bar entrichtet werden. 

 
MELDEGELD:  adh-Mitgliedshochschulen: € 10,00 

Nichtmitgliedshochschulen: € 30,00 
 
 Muss mit Paket 1 oder Paket 2 kombiniert werden! 
 

Das Meldegeld ist bis zum 19. November 2007 auf folgendes Konto 
zu überweisen: 
Name: Universitätskasse Karlsruhe 
Bank: Baden-Württembergische Bank, Karlsruhe 
Konto-Nr.: 7495500149 
BLZ:  60050101 
Verwendungszweck: BA 0572 / DHM Squash 

„Name der Hochschule“ 
Bitte bei der Überweisung unbedingt den Verwendungszweck ange-
ben! 

 
VERPFLEGUNG UND Paket 1 (€ 15,00): 
UNTERKUNFT:   Turnier T-Shirt 

Abendessen Samstag 
Players- Party Samstag 
Frühstück Sonntag 

 
Paket 2 (€ 25,00): 

Wie Paket 1 
+ Frühstück Samstag 
+ Übernachtung Freitag u. Samstag 

 
Die Gelder für Verpflegung und Unterkunft müssen bei An-
meldung an der Turnierleitung bar bezahlt werden. 
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MELDUNGEN: Durch die jeweiligen Hochschulsporteinrichtungen online unter 
www.adh.de im passwortgeschützten Bereich. 

 Nur in Ausnahmefällen schriftlich an: 
 Universität Karlsruhe (TH) 
 Hochschulsport 
 Kaiserstr. 12 
 76128 Karlsruhe 
 Fax: 0721 / 6086175 
  

Zusätzliche Kopie an: 
 Allgemeinder Deutscher Hochschulsportverband 
 Max-Planck-Str. 2 
 64807 Dieburg 
 Fax: 06071 / 207578 
 
 Nichtmitgliedshochschulen melden formlos, wobei die Mel-

dung durch die Hochschulleitung oder ein Organ der Studieren-
denschaft unterzeichnet sein muss. 

 
REUEGELD:  Wird eine Nennung nicht erfüllt, so ist neben dem Meldegeld und dem 

Paketpreis zusätzlich ein Reuegeld von € 10,00 an den Ausrichter zu 
zahlen. 
 

WETTBEWERBE:  Damen A-Feld Herren A-Feld 
 Damen B-Feld Herren B-Feld 
  Herren C-Feld 

A-Felder = Bundesliga (Herren) / Ligaspielerinnen (Damen) 
B-Felder = Ligaspieler (Herren) / Hobbyspielerinnen (Damen) 
C-Felder = Hobbyspieler 

 
WETTKAMPFREGELN:  Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Squash Verband e.V. 

(DSQV). 
 
SPIELKLEIDUNG:  Schuhe mit nichtfärbender Sohle. 
 
TURNIERBÄLLE:  Dunlop Pro 
 
SCHIEDSRICHTER:  Jeder Teilnehmer nach Aufruf durch die Turnierleitung. 
 
TURNIERLEITUNG:  Ruben Glatt 
 
SCHIEDSGERICHT:  Christopher Assmann (Disziplinchef Squash) 

Dietmar Blicker (AHS Karlsruhe) 
Ruben Glatt (Squashtreff Karlsruhe) 

 
TITEL:  Die Sieger der A-Felder erhalten den Titel „Deutscher Hochschulmeis-

ter/in Squash 2007“. 
 
PREISE: Die drei Erstplatzierten erhalten eine Urkunde des adh. Zusätzlich 

werden in den A-Feldern Siegernadeln und in den übrigen Feldern 
Sachpreise verteilt. 
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UNTERKÜNFTE:  Für die Übernachtung bitte Isomatte und  Schlafsäcke  mitbringen. 
Die Unterbringung findet im Squashtreff statt. 

 
ANREISE:  23. November 2007 – bis 16:00 Uhr 
 
ANFAHRT:  Lageplan, Wegbeschreibung und weitere Informationen werden zu-

sammen mit dem Spielplan rechtzeitig vor Turnierbeginn an die teil-
nehmenden Mannschaften geschickt und können auf der offiziellen 
Homepage eingesehen werden. 

 
ZEITPLAN:  Freitag, 23. November 2007 

 bis  16:00 Uhr Anreise und Anmeldung im Squashtreff 
 ab   17:00 Uhr Vorrunde 

 Samstag, 24. November 2007 
 ab   09:00 Uhr Frühstück im Squashtreff 

ab   10:00 Uhr Haupt- und Trostrunde 
ab  ca.  20:00 Uhr Abendessen 
ab ca.  21:00 Uhr Players-Party mit DJ Craft (Paris-München) 
Sonntag, 25. November 2007 

 ab   10:00 Uhr Frühstück im Squashtreff 
ab   13:00 Uhr Platzierungs- und Finalspiele 

 
 
INFORMATIONEN:  Ruben Glatt 
 E-Mail: organisation@dhm-squash.de 
 Internet: http://www.dhm-squash.de 
   
HAFTUNG:  Es gelten die Benutzungsordnungen des Squashtreffs, des AHS Karl-

sruhe und der Stadt Karlsruhe. Jede weitere Haftung ist ausgeschlos-
sen! 

 
SONSTIGES: Mit der Anmeldung erteilen alle Teilnehmerinnen/Teilnehmer ihr Ein-

verständnis, dass Bildaufnahmen während der Veranstaltung auf denen 
sie eventuell abgebildet sind, für Berichterstattungen oder eigene Wer-
bezwecke verwendet werden dürfen. 

 Der Veranstalter behält sich Änderungen vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Ruben Glatt gez. Dietmar Blicker 
 Turnierleitung Leiter AHS Karlsruhe 
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ANHANG: 
 
§§ 7, 8 Wettkampfordnung (WO) des adh 
§ 7 (Auszug) 
(1) Teilnahmeberechtigt an den Wettbewerben des adh sind alle Mitglieder gemäß § 36 Abs. 1 HRG 
(,,Mitglieder der Hochschule sind die an der Hochschule hauptberuflich tätigen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes und die eingeschriebenen Studenten") von Hochschulen, die gemäß Art. 3(1) der Satzung Mitglied im 
adh sind. Zweit-, Neben- und Gasthörerlnnen sind nicht startberechtigt. 
(2) Ehemalige Hochschulmitglieder sind darüber hinaus bis höchstens zum Ende des auf einen Examensab-
schluss folgenden Kalenderjahres teilnahmeberechtigt. 
(3) Eine Teilnahmeberechtigung der Mitglieder von Nicht-Mitgliedshochschulen des adh ist grundsätzlich 
möglich. In jedem Fall ist eine deutlich erhöhte Verbandsabgabe festzulegen. Näheres regelt der Verbandsrat. 
§ 8 
(1) Als Startausweis der studentischen Teilnehmerlnnen gilt der Studentenausweis oder eine im laufenden Se-
mester durch das Immatrikulationsbüro der Hochschule ausgestellte Studienbescheinigung mit Angabe der 
Matrikel-Nummer, bei ehemaligen Studierenden das Examenszeugnis, in Verbindung mit einem Lichtbildaus-
weis. Bei Teilnehmerlnnen von Hochschulen gern. Art. 3 (1), Satz 3 der Satzung muss aus der Studienbeschei-
nigung zweifelsfrei der Standort der besuchten Hochschuleinrichtung hervorgehen. 
(2) Als Startausweis gilt bei hauptberuflich tätigen Mitgliedern von Hochschulen eine im laufenden Semester 
ausgestellte Bestätigung des Personalbüros, aus der ihre hauptberufliche Tätigkeit an der Hochschule hervor-
geht, in Verbindung mit einem Lichtbildausweis. 
(3) Der Startausweis ist bei allen Veranstaltungen vorzulegen und bei Rundenspielen vom örtlichen Ausrichter, 
ansonsten vom Schiedsgericht zu überprüfen; näheres regelt die Ausschreibung. Die nachträgliche Feststellung 
des Fehlens einer Startberechtigung führt zur sofortigen Disqualifikation des Teilnehmers/der Teilnehmerin 
bzw. der Mannschaft für die gesamte Veranstaltung. 
(4) Kann ein/e TeilnehmerIn seinen/ihren Startausweis nicht vorlegen, so kann die Startgenehmigung unter 
Vorbehalt erteilt werden, wenn der/die TeilnehmerIn 
a) eidesstattlich versichert, im Besitz eines gültigen Startausweises zu sein und seine /ihre Startberechtigung 

binnen 5 Tagen (Datum des Poststempels) bei der Geschäftsstelle nachweist, 
b) ein Reuegeld in Höhe von  € 10,-- an den Ausrichter zahlt, 
c) sich durch einen Lichtbildausweis ausgewiesen hat. 
(5) Die Ergebnisse sind inoffiziell, bis der Nachweis der Startberechtigung geführt ist. 
  
   

 


